
Das Präsidium des Landgerichts 

- 320 E – 342 (6) -             Bielefeld, 31.05.2010 

 

 

5. Änderungsbeschluss zur Geschäftsverteilung 

des Landgerichts Bielefeld für das Jahr 2010 

 

I. 

Richter Hempel wird mit Wirkung vom 01.06.2010 an das Amtsgericht Dorsten ab-

geordnet. Richter Brunnert wird mit Wirkung vom 01.06.2010 an das Amtsgericht 

Dortmund abgeordnet. Richterin Knauff tritt am 01.06.2010 ihren Dienst beim Land-

gericht Bielefeld an. Richterin Fischer wird mit Wirkung vom 18.06.2010 an das 

Landgericht Bielefeld abgeordnet. Richter Riesenbeck tritt am 21.06.2010 seinen 

Dienst beim Landgericht Bielefeld an. Richter am Landgericht Niesten-Dietrich 

nimmt seinen Dienst beim Landgericht Bielefeld am 21.06.2010 wieder auf.  

Aus diesem Anlass wird die Geschäftsverteilung wie folgt geändert: 

 

1. 

Richterin Knauff wird mit Wirkung vom 01.06.2010 der 4. Zivilkammer zugewiesen, 

aus der Richter Hempel und Richter Brunnert mit Ablauf des 31.05.2010 ausschei-

den. 

 

2. 

Richterin Fischer wird mit Wirkung vom 18.06.2010 mit 0,4 ihrer Arbeitskraft der 3. 

Zivilkammer und mit jeweils 0,3 ihrer Arbeitskraft der 16. Strafkammer (Strafvollstre-

ckungskammer) und der 17. Strafkammer (Strafvollstreckungskammer) zugewiesen. 

 

3. 

Die 16. Strafkammer (Strafvollstreckungskammer) übernimmt mit Wirkung vom 

01.06.2010 aus dem Zuständigkeitsbereich der 17. Strafkammer (Strafvollstre-

ckungskammer) die Verfahren aus dem Zuständigkeitsbereich des § 78a i.V.m. § 78b 

Abs. 1 Ziff. 2 GVG mit den Anfangsbuchstaben A und N, soweit nicht eine Spezialzu-

ständigkeit nach Sachgebieten gegeben ist. 
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4. 

Richter Riesenbeck wird mit Wirkung vom 21.06.2010 der 6. Zivilkammer zugewie-

sen. 

 

5. 

Richter am Landgericht Niesten-Dietrich wird mit Wirkung vom 21.06.2010 der 7. 

Zivilkammer zugewiesen. 

 

II. 

Die 1. Zivilkammer und die 8. Zivilkammer sind infolge unerwartet hoher Eingänge 

überlastet. Zu ihrer Entlastung übernehmen: 

die 5. Zivilkammer aus dem Zuständigkeitsbereich der 1. Zivilkammer die ersten 20 

der ab dem 01.06.2010 eingehenden Sachen, 

die 7. Zivilkammer aus dem Zuständigkeitsbereich der 8. Zivilkammer die ersten 20 

der ab dem 01.06.2010 eingehenden allgemeinen Zivilsachen. 

 

 

 

 

(Dr. Schwieren)                      (Brechmann)                               (Drögemeier)    

                   

 

 (Geue)                      (Glashörster)                 (Reiberg)  

verhindert         verhindert                                                                                 

 

(Reichmann)                                   (Dr. Ruhe)              (Wiemann)  

             

 

VRLG Geue und RLG Glashörster sind urlaubsbedingt verhindert. 

 

 

Dr. Schwieren            


